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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.		Wie	viele	Rebflächen	gibt	es	in	Baden-Württemberg	und	wie	viele	davon	lie-
gen	im	Rems-Murr-Kreis?

2.		Wie	viele	Rebflächen	sind	 in	Baden-Württemberg	konventionell	bewirtschaf-
tet,	ökologisch	bewirtschaftet	oder	nicht	bewirtschaftet	(bitte	tabellarisch	auf-
geführt	 nach	 einzelnen	Kommunen	 im	Rems-Murr-Kreis	 und	 der	 Größe	 der	
Flächen)?

3.		Wie	 hat	 sich	 die	 Größe	 der	 konventionell	 bewirtschafteten,	 der	 ökologisch	
bewirtschafteten	 sowie	 der	 nicht	 bewirtschafteten	Rebflächen	 landesweit	 seit	
2013	entwickelt	 (bitte	 tabellarisch	aufgeführt	nach	einzelnen	Kommunen	und	
der	Größe	der	Flächen)?

4.		Welche	 rechtlichen	Handhaben	und	Maßnahmen	 stehen	den	Kommunen	und	
Landwirtschaftsbehörden	gegenüber	Eigentümern	 nicht	 bewirtschafteter	Reb-
flächen	zur	Verfügung,	damit	diese	 ihre	Flächen	wieder	bewirtschaften,	pfle-
gen,	roden	oder	an	Dritte	abgeben?

5.		Wie	bewertet	die	Landesregierung	die	Gefahren,	die	von	nicht	bewirtschafte-
ten	Rebflächen	für	angrenzende	bewirtschaftete	Flächen	ausgeht,	insbesondere	
durch	die	Ausbreitung	von	Pilzerkrankungen	oder	durch	ähnliche	Probleme?

6.		Wie	handhaben	die	Kommunen	und	Landwirtschaftsbehörden	die	§§	26	und	27	
Landwirtschafts-	und	Landeskulturgesetz	bei	Unterlassung	von	Pflanzenschutz-
maßnahmen?
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7.		Welche	Möglichkeiten	sieht	die	Landesregierung,	das	Landwirtschafts-	und	Lan-
deskulturgesetz	 dahingehend	 zu	 präzisieren,	 dass	 die	Eigentümer	 nicht	 bewirt-
schafteter	landwirtschaftlicher	Flächen	schneller	Maßnahmen	ergreifen	müssen,	
um	ihre	Flächen	zu	bewirtschaften,	zu	pflegen	oder	an	Dritte	abzugeben?

8.		Welche	Möglichkeiten	sieht	die	Landesregierung,	um	der	Aufgabe	der	Bewirt-
schaftung	entgegenzuwirken?	

31.10.2023

Gehring,	Lorek	CDU

Beg r ü n d u n g

In	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 sich	 der	 Weinbau	 in	 Baden-Württemberg	 weiterent-
wickelt.	 Durch	 verschiedene	 Maßnahmen	 konnte	 der	 Aufwand	 von	 Pflanzen-
schutzmitteln	deutlich	reduziert	werden.	Nicht	bewirtschaftete	und	brachliegende	
Rebflächen	stellen	aufgrund	unterlassener	Pflanzenschutzmaßnahmen	ein	erheb-
liches	Risiko	für	benachbarte	Grundstücke	dar.

An two r t

Mit	Schreiben	vom	27.	November	2023	Nr.	24-8260	beantwortet	das	Ministerium	
für	Ernährung,	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	die	Kleine	Anfrage	wie	
folgt:

1.		Wie	viele	Rebflächen	gibt	es	in	Baden-Württemberg	und	wie	viele	davon	liegen	
im Rems-Murr-Kreis?

2.		Wie	 viele	 Rebflächen	 sind	 in	 Baden-Württemberg	 konventionell	 bewirtschaftet,	
ökologisch	bewirtschaftet	oder	nicht	bewirtschaftet	(bitte	tabellarisch	aufgeführt	
nach	einzelnen	Kommunen	im	Rems-Murr-Kreis	und	der	Größe	der	Flächen)?

Zu 1. und 2.:

Die	Umfänge	der	Rebflächen,	wie	sie	in	der	Weinbaukartei	erfasst	sind,	sind	der	
Tabelle	 im	 Folgenden	 zu	 entnehmen.	 Es	 werden	 in	 Baden-Württemberg	 2023	 
27	050	ha	Weinberge	bewirtschaftet	und	insgesamt	3	241	ha	nicht	bewirtschaftet.

Darunter	 sind	 auch	 Flächen,	 die	 in	 früheren	 Jahrzenten	 als	weinbauwürdig	 ab-
gegrenzt	wurden,	aber	nie	bepflanzt	waren.	Dies	entspricht	11	%	der	in	der	Wein-
baukartei	erfassten	Fläche.	Im	Rems-Murr-Kreis	sind	lediglich	5	%	der	Flächen	
gemäß	Weinbaukartei	nicht	bestockt.

Aussagen	zu	ökologisch	bewirtschafteten	Flächen	werden	insgesamt	unter	3.	dar-
gestellt.



Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache	17	/	5691

3

3.  Wie hat sich die Größe der konventionell bewirtschafteten, der ökologisch be-
wirtschafteten	sowie	der	nicht	bewirtschafteten	Rebflächen	landesweit	seit	2013	
entwickelt	 (bitte	 tabellarisch	 aufgeführt	 nach	 einzelnen	 Kommunen	 und	 der	
Größe	der	Flächen)?

Zu 3.:

Aufgrund	der	rechtlichen	Vorgaben	sind	die	Bewirtschafter	von	Rebflächen	nicht	
verpflichtet,	Angaben	 zur	Art	 der	Bewirtschaftung,	 insbesondere	 ob	 diese	 kon-
ventionell	oder	ökologisch	erfolgt,	zu	machen.

Es	liegen	allerdings	für	die	Jahre	2022	und	2016	Zahlen	über	ökologisch	bewirt-
schaftete	Rebflächen	 vor,	 die	 im	Förderprogramm	FAKT	 (Förderprogramm	 für	
Agrarumwelt,	Klimaschutz	und	Tierwohl)	in	der	vergangenen	Förderperiode	ge-
fördert	wurden.	

Die	Fläche	aller	bepflanzten	Rebflächen	in	Baden-Württemberg	war	im	Zeitraum	
2013	bis	2023	nahezu	konstant,	was	sich	auch	für	die	Flächen	des	Rems-Murr-
Kreises	bestätigt.

Der	 Anteil	 der	 Brachflächen	 nahm	 landesweit	 in	 Zeitraum	 2013	 bis	 2023	 von	 
8	%	auf	11	%,	zu.	Im	Rems-Murr-Kreis	erhöhte	sich	der	Anteil	von	3	%	auf	5	%	
in	diesem	Zeitraum.	Allerdings	liegt	er	 immer	noch	deutlich	unter	dem	Landes-
durchschnitt.
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Hierbei	ist	zu	beachten,	dass	Weinberge	in	der	Regel	für	eine	Dauer	von	20	bis	 
30	 Jahren	gepflanzt	werden	und	deswegen	 ein	Bracheanteil	 von	bis	 zu	5	%	als	
Teil	der	notwendigen	Rebenerneuerung	angesehen	werden	kann.

Ferner	 sind	 mehrjährige	 Brachen	 eine	 Möglichkeit,	 die	 Rebenmüdigkeit,	 die	
in	 Weinbergen	 zu	 Ertragsminderungen	 führt,	 zu	 vermindern,	 da	 bodenbürtige	
Schaderreger,	wie	virusübertragende	Nematoden	(Bodenälchen)	dadurch	zurück-
gedrängt	werden.

Der	Anteil	der	geförderten	ökologischen	Weinbauflächen	betrug	2022	landesweit	
7	%,	 wobei	 der	 Rems-Murr-Kreis	mit	 26	%	 hier	 weit	 über	 dem	 Landesdurch-
schnitt	lag.

2016	lag	der	Anteil	der	geförderten	ökologischen	Weinbauflächen	landesweit	noch	
bei	4	%	und	im	Rems-Murr-Kreis	bei	12	%	(siehe	nachfolgende	Tabelle).
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4.  Welche rechtlichen Handhaben und Maßnahmen stehen den Kommunen und 
Landwirtschaftsbehörden	gegenüber	Eigentümern	nicht	bewirtschafteter	Reb-
flächen	 zur	Verfügung,	 damit	 diese	 ihre	Flächen	wieder	 bewirtschaften,	 pfle-
gen, roden oder an Dritte abgeben?

Zu 4.:

Hinsichtlich	 der	 rechtlichen	 Maßnahmen,	 die	 den	 Kommunen	 und	 Landwirt-
schaftsbehörden	zur	Verfügung	stehen,	wird	auf	Drucksache	17/3747	„Brachlie-
gende	Rebflächen“	verwiesen.	

Zusätzlich	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	Zuständigkeit	für	die	Überwachung	
der	 Bewirtschaftungs-	 und	 Pflegepflicht	 und	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Aus-
setzung	dieser	Pflicht	nach	§	27	Absatz	1	Landwirtschafts-	und	Landeskulturge-
setzes	(LLG)	den	Gemeinden	obliegt,	vgl.	§	29a	Absatz	4	LLG.	Die	Gemeinden	
entscheiden	 im	Benehmen	mit	den	unteren	Landwirtschaftsbehörden.	Die	Gestat-
tung,	das	Grundstück	dem	natürlichen	Bewuchs	zu	überlassen,	nach	§	27	Absatz	3	
LLG	trifft	wiederum	die	untere	Landwirtschaftsbehörde	im	Einvernehmen	mit	der	
Gemeinde	und	der	unteren	Naturschutzbehörde.

5.  Wie bewertet die Landesregierung die Gefahren, die von nicht bewirtschafte-
ten	Rebflächen	für	angrenzende	bewirtschaftete	Flächen	ausgeht,	insbesondere	
durch	die	Ausbreitung	von	Pilzerkrankungen	oder	durch	ähnliche	Probleme?

Zu 5.:

Es	ist	aus	Sicht	der	Pflanzengesundheit	wünschenswert,	dass	Rebflächen	fachge-
recht	gegen	Krankheiten	und	Schädlinge	behandelt	werden.

Nicht	 sachgerecht	 gepflegte	 Rebflächen	 können	 den	 Krankheitsdruck	 erhöhen,	
bzw.	zu	erhöhtem	Auftreten	von	Schädlingen	in	benachbarten	Rebflächen	führen.

Der	Krankheitsdruck,	bzw.	die	Befallsintensität	mit	Schädlingen	hängt	aber	von	
vielen	 weiteren	 Faktoren,	 wie	 Lage,	 Ausrichtung,	Makro-	 und	Mikroklima	 ab.	
Deshalb	ist	der	Schaden	bzw.	der	negative	Einfluss,	den	ungepflegte	Rebflächen	
auf	Nachbargrundstücke	ausüben	können,	schwer	eindeutig	zu	quantifizieren.
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6.  Wie handhaben die Kommunen und Landwirtschaftsbehörden die §§ 26 und 27 
Landwirtschafts-	und	Landeskulturgesetz	bei	Unterlassung	von	Pflanzenschutz-
maßnahmen?

Zu 6.:

Erhebungen,	wie	die	Kommunen	und	Landwirtschaftsbehörden	die	§§	26	und	27	
LLG	 bei	 Unterlassung	 von	 Pflanzenschutzmaßnahmen	 handhaben,	 liegen	 der	
Landesregierung	nicht	vor.	Die	zur	Beantwortung	dieser	Frage	erforderlichen	In-
formationen	lassen	sich	nicht	mit	verhältnismäßigem	Aufwand	ermitteln.

7.  Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, das Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz	dahingehend	zu	präzisieren,	dass	die	Eigentümer	nicht	bewirt-
schafteter	 landwirtschaftlicher	Flächen	schneller	Maßnahmen	ergreifen	müssen,	
um	ihre	Flächen	zu	bewirtschaften,	zu	pflegen	oder	an	Dritte	abzugeben?

Zu	7.:

Die	Landesregierung	sieht	über	die	bestehenden	Regelungen	im	Landwirtschafts-	
und	Landeskulturgesetz	 hinaus	weder	 den	Bedarf	 noch	 die	Möglichkeit	 zusätz-
liche	 rechtliche	 Vorgaben	 zu	 machen.	 Die	 Umsetzung	 entsprechender	 Maß-
nahmen	 ist	 vielmehr	 eine	Frage	des	Vollzugs	 der	 bestehenden	Regelungen	und	
vom	jeweiligen	Einzelfall	abhängig.

8.  Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um der Aufgabe der Bewirt-
schaftung entgegenzuwirken?

Zu 8:

Die	 Aufgabe	 der	 Bewirtschaftung	 liegt	 im	 Verantwortungsbereich	 des	 Eigen-
tümers	oder	Besitzers	einer	Fläche.	Die	Landesregierung	sieht	vor	allem	in	zielge-
richteten	Förderprogrammen,	Anreizkomponenten	sowie	funktionierenden	Wert-
schöpfungsketten	 entsprechende	 Chancen,	 einer	 Aufgabe	 der	 Bewirtschaftung	
landwirtschaftlicher	Flächen	entgegenzuwirken.

Weitere	Informationen	können	dem	Infodienst	Landwirtschaft	https://www.land-
wirtschaft-bw.de	entnommen	werden.

Monetär	bedeutende	Förderprogramme,	mit	denen	Weinbauflächen	direkt	geför-
dert	 werden,	 sind	 bspw.	 die	 Direktzahlungen	mit	 etwa	 3	Mio.	 Euro	 für	Wein-
bauflächen,	 das	 Programm	 Umstrukturierung	 und	 Umstellung	 von	 Rebflächen	
mit	 einem	 jährlichen	 Volumen	 von	 rund	 2,8	Mio.	 Euro,	 die	 Förderung	 Hand-
arbeitsweinbau	mit	 einem	 bisherigen	 Fördervolumen	 von	 1	Mio.	 Euro	 und	 die	
Förderung	des	ökologischen	Anbaus	im	Programm	FAKT	mit	einem	Volumen	für	
Weinbauflächen	im	Jahr	2022	von	1,8	Mio.	Euro.

Hauk
Minister	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum
und	Verbraucherschutz
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